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—

Anhang .

Die Birchen.

Jeder Landeseinwohner genießt der ungeſtörten Gewiſſensfreiheit ;

die politiſchen Rechte ſind unabhängig von dem religiöſen Bekenntniſſe .

Die Bildung religiöſer Vereine iſt geſtattet . Ihre Verfaſſung und ihr

Bekenntniß darf den Staatsgeſetzen und der Sittlichkeit nicht widerſprechen .

Die vereinigt evangeliſch-proteſtantiſche und die römiſch —

katholiſche Kirche haben das Recht öffentlicher Korporationen und die

Befugniß , ihre Angelegenheit frei und ſelbſtſtändig zu ordnen .

Jedoch können die Kirchenämter nur an Solche vergeben werden ,

welche badiſche Staatsbürger ſind und nicht von der Staatsregierung als

ihr in bürgerlicher oder politiſcher Beziehung mißfällig erklärt werden .

—Auch kann keine Verordnung der Kirchen , welche in bürgerliche oder

ſtaatsbürgerliche Verhältniſſe eingreift , rechtliche Geltung in Anſpruch

nehmen , oder in Vollzug geſetzt werden , bevor ſie Genehmigung des

Staats erhalten hat .

Ebenſo können Verfügungen und Erkenntniſſe der Kirchengewalt gegen

die Freiheit oder das Vermögen einer Perſon wider deren Willen nur

von der Staatsgewalt und nur unter der Vorausſetzung vollzogen werden ,

daß ſie von der zuſtändigen Staatsbehörde für vollzugsreif erklärt wor —

den ſind .
Die Einführung religiöſer Orden oder die Errichtung einzelner An—

ſtalten eines eingeführten Ordens kann nur mit Staatsgenehmigung ge—

ſchehen.
Das Vermögen , welches den kirchlichen Bedürfniſſen gewidmet iſt ,

wird unter gemeinſamer Leitung der Kirche und des Staates

verwaltet .

Das Verhältniß der jüdiſchen Religionsgenoſſenſchaft zum

Staate iſt durch beſondere Geſetze , namentlich durch jenes vom 13. Jan.

1809, Reg. ⸗Bl. S. 29, geregelt .

Im Folgenden kommen nur jene Stellen und Behörden zur Dar⸗

ſtellung , welche mit der zwiſchen Staat und Kirche gemeinſchaftlichen Ver⸗

waltung des kirchlichen Vermögens betraut ſind , oder ( wie der iſrael.

Oberrath ) vom Staat allein beſtellt werden .

Hof⸗und Staatshandb . 1876. Gedruckt 15. Juni 1876.
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I . UVerwaltung des ebangeliſch⸗kirchlichen Uermögens .
1) Die evangeliſchen Kirchen- Gemeinderäthe . Die evange —liſchen örtlichen Kirchenfonds werden von den kirchenverfaſſungsmäßig

gewählten Kirchen - Gemeinderäthen verwaltet . Der Bürgermeiſter der po—litiſchen Gemeinde , oder wenn dieſer nicht evangeliſch iſt , das dienſtälteſte
evangeliſche Mitglied des politiſchen Gemeinderaths , wohnt den Berathungenund Beſchlüſſen des Kirchen-Gemeinderaths über die Verwaltung des
örtlichen Kirchenvermögens an.

2) Evangeliſcher Oberkirchenrath . Demſelben , der im Namen
und aus Auftrag des Großherzogs , als Landesbiſchofs , das Kirchen —
regiment der vereinigten evangeliſch-proteſtantiſchen Landeskirche führtund dabei nach Maßgabe obiger Grundſätze unabhängig von der Staats —
regierung als rein kirchliche Behörde handelt , iſt zugleich die als gemiſchte
Kirchen - und Staatsſache geltende oberſte Aufſicht über die Verwaltungder evangeliſch⸗kirchlichen Ortsfonds und der beſetzten und erledigten
Pfründen übertragen . Mit Rückſicht auf dieſe Uebertragung theilweiſe
ſtaatlicher Funktionen an die Kirchenbehörde müſſen ſämmtliche Mitglie⸗der der letzteren der Staatsregierung genehm ſein . Dieſes beſondere
Verhältniß iſt übrigens von beiden Seiten kündbar .

Evangeliſcher Oberkirchenrath.

Präſident :

Auguſt Nüßlin , Geh. Rath I . Kl. , Exc. §52a. P . R . A. 2a. -
R. St. 2a . - F .E. L. 3à.

Räthe :

Georg Spohn , Miniſterialrath , vorſitzender Rath . Szsa .Dr . Karl Julius Holtzmann , Prälat . § h2a . m .E. u. Brillant .
Felix Be haghel , Oberkirchenrath. Fza .
Friedrich Ströbe , Oberkirchenrath.
Reinhard Schellenberg , Oberkirchenrath . 63a . .Georg Jakob Gilg , Oberkirchenrath.

Die Mitglieder des Generalſynodal - Ausſchuſſes —
Friedrich Wilhelm Schmidt , Militäroberpfarrer in Karls —

ruhe (ſ . u. ) .
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Karl Wilhelm Doll , Oberhofprediger in Karlruhe (ſ . o. ).
Dr . Johann Kaſpar Bluntſchli , Geh. Rath II . Kl . und

Prof . in Heidelberg (ſ . o. ).
Friedrich Karl Chriſtian Kiefer , Oberſtaatsanwalt in Mann —

heim (f. o. ).

Deren Erſatzmänner :

Dr . Auguſt Lamey , Staatsrath a. D. in Mannheim . Cbꝛa.

Ludwig Paravicini , Bürgermeiſter in Bretten . Pza .

Kanzlei :

Sekretär : Johann Zeller . G .G
1 Sekretariatspraktikant .

Reviſoren : Karl Kölitz , Rechnungsrath .
Franz Kölitz , Rechnungsrath .
Franz v. Pötz , Rechnungsrath .
Leonhard Schott .
Theodor Jakob .
Friedrich Marei .

4 Revidenten .

Regiſtratoren : Wilhelm Seufert .
Leopold Weniger . R.

Expeditor Guſtav Frantzmann .
1 Kanzleiaſſiſtent , 2 Dekopiſten , 2 Kanzleidiener .

Dem evangeliſchen Oberkirchenrath unmittelbar

unterſtehende Verwaltungen von Kirchen - und

Stiftungsvermögen .

1. Evangeliſch - kirchliche Stiftungsverwaltung in Karlsruhe ,

beſtehend aus :
dem kirchlichen Baukollekten - Fonds ;
der Zentral - Pfarrkaſſe ;
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der Friedrich - Chriſtianen⸗Stiftung ;
dem allg . Hilfsfond für die evang . ⸗proteſt . Landeskirche ;
der Louiſenſtiftung ;
dem Lüdek ſchen Pfarrwittwen⸗Unterſtützungsfond ;
dem Pfarr - Meliorationsfond ;
dem Pfarrwittwen - und Waiſen⸗Unterſtützungsfond ;
dem Reformations - Kollektenfond ;
dem altbadiſchen Kirchenfond ;
dem Pfarr⸗- Hilfsfond ;
dem Blanſinger Pfarrwittwen - Unterſtützungsfond ;
der Kaſſe für das kirchliche Bauperſonal ;
dem Maler ' ſchen Stipendienfond ;
der Weihnachts⸗Kollektenkaſſe ;
der Charfreitags⸗Kollektenkaſſe ;
der evangel . Kirchen - Regiekaſſe .

Leopold Scholer , Geiſtlicher Verwalter .

1 Gehilfe .

2. Pflege Schönau .

Philipp Jakob Kircher , Geiſtlicher Verwalter . (Wohnſtitz
in Heidelberg . )

2 Gehilfen , 1 Dekopiſt , 1 Kanzleidiener .

3. Hollektur Mannheim .

Guſtav Sauler , Geiſtlicher Verwalter .

2 Gehilfen , 1 Dekopiſt , 1 Kanzleidiener , zugleich Mitterer .

4. Stiftsſchaffnei Sinsheim .

Emil Schmidt , Geiſtlicher Verwalter .

2 Gehilfen , 1 Stiftsdiener , zugleich Bote .

5. Stiftsſchaffnei Rosbach .

Adam Steiner , Geiſtlicher Verwalter .

2 Gehilfen .

6. Rirchenſchaffnei Kheinbiſchofsheim .

Karl Henrici , Geiſtlicher Verwalter . ( Verwaltungsſitz in

Offenburg . )
1 Gehilfe .
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7. Stiftsſchaffnei Lahr .

Karl Henrici , Geiſtlicher Verwalter . (Verwaltungsſitz in

Offenburg ) (ſ . o. ) .

1 Gehilfe .

8. Chorſtift Wertheim .

Heinrich Moſer , Gerichtsnotar .

9. Ueuer Kirchenfond .

Guſtav Sauler , Geiſtlicher Verwalter in Mannheim (ſ. o. ).

10. Züllig-Hill ' ſche Stiftung für Pfarrerwaiſen .

Auguſt Niederheiſer , Rentmeiſter in Heidelberg .

11. Geiſtliche Wittwenkaſſe in Karlsruhe .

Leopold Scholer , Geiſtlicher Verwalter , ſ. o.

Für das Bauweſen des evangeliſchen Kirchenärars .

Ludwig Diemer , Kirchenbau⸗Inſpektor in Karlsruhe .
1 Bauaſſiſtent , 1 Bureaugehilfe .

Hermann Behaghel , Kirchenbau- Inſpektor in Heidelberg.
2 Bauaſſiſtenten , 1 Bureaugehilfe .

UI. Verwaltung des ſatholiſch⸗kirchlichen Uermögens .

1) Die Stiftungskommiſſion . In jeder Pfarrei beſteht für die

Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens ( mit Ausnahme der Pfrün⸗

den , die der Pründnießer ſelbſt verwaltet ) eine Stiftungskommiſſion ,

die von dem Pfarrer als Vorſtand , dem der Konfeſſion angehörigen

Bürgermeiſter oder dienſtälteſten Gemeinderathsmitglied und einigen auf

die Dauer von 6 Jahren durch die Katholiken der Pfarrei gewählten

Mitgliedern gebildet wird .
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2) Diſtriktsſtiftungs - Kommiſſionen —für die Verwaltung
kirchlicher Diſtriktsſtiftungen . Ihre Mitglieder werden zur Hälfte von
der Großh . Regierung , zur Hälfte von dem Erzbiſchof aus den Katho —
liken des Diſtrikts gewählt ; alle Mitglieder müſſen der Staats - und
Kirchenbehörde genehm ſein ; der Vorſtand wird von der Kommiſſion
ſelbſt gewählt .

3) Katholiſcher Oberſtiftungsrath . Er beſteht aus Katho⸗
liken , die zur Hälfte von der Staatsregierung , zur Hälfte vom Erzbiſchof
ernannt werden und beiden Theilen genehm ſein müſſen . Der Vorſteher
des Kollegiums wird gemeinſchaftlich ernannt . Ebenſo das Reviſions
und Kanzleiperſonal , wenn es , wie in der Regel die Kollegialmitglieder ,
mit Staatsdiener⸗Eigenſchaft angeſtellt werden ſoll ; ohne dieſe wird es
vom Oberſtiftungsrath ſelbſt ernannt . Die Aufgabe des Oberſtiftungs —
raths iſt , die allgemeinen kirchlichen Landesfonds zu verwalten
und die Verwaltung des kirchlichen Orts - und Diſtriktsvermögens , ſowie
der Pfründen zu beaufſichtigen .

Der Oberſtiftungsrath ſelbſt unterſteht der Oberaufſicht der Regie⸗
rung und des Erzbiſchofs .

Katholiſcher Oberſtiftungsrath .

Präſident :

Räthe :

Hermann Manz , Geheimerath III . Kl . §3à .
Bernhard Schmidt , Oberſtiftungsrath .
Franz Kaver Höll , Oberſtiftungsrath . 5 . P. R. A. 4 .
Rudolf Fetzer , Regierungsrath .
Guſtav Kraus , Regierungsrath .
Friedrich Hug , Aſſeſſor .

1 Kolleg. ⸗Aſſiſtent .

Kanzlei :

Sekretäre : Albert Danner .

Karl Konanz .
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Kontrolbureaureviſoren : Emil Bühler .
Anton Nufer .

Rechnungsreviſoren : Aug . Richard , Oberrechnungsrath , Vorſt.
Guſtav Andriano .

Adolf Dees .

Hermann Weiß .

Franz Joſef Schnepf .
Joſef Anton Würth .

Joſef Federle .
Johann Hilzinger .
Konſtantin Wittmann .

6 Revidenten .

Regiſtrator : Guſtav Adolf Beh .
1 Regiſtraturaſſiſtent .

Expeditor : Philipp Caſtorp h.

3 Kanzleiaſſiſtenten , 4 Kanzleigehilfen , 2 Kanzleidiener .

Dem katholiſchen Oberſtiftungsrath unmittelbar

unterſtehende Verwaltungen von Kirchen - und

Stiftungsvermögen .

1. Sliftungaverwaltung Konſtanz .

Karl Edelmann , Verwalter .
1 Gehilfe .

2. Algemeine katholiſche Kirchenkaſſe und Breisgauer Religiousfonda⸗
Perwaltung mumFreiburg .

Verwalter 33 .

2 Gehilfen , 1 Dekopiſt .

3. Sliſtungsverwaliung zn gühl .

1 Verrechner .
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4. Katholiſche Stiſtungenverwallung in Karloruhe .
Adolf Abt , Verwalter .

2 Gehilfen .

5. fälzer kathol. Kirthenſchaffuei in Heidelberg.
Moritz Albert Sch ulz , Schaffner .

1 Buchhalter und 2 Gehilfen.

6. Mfälzer kathol. Kirchenſchaffnei in Lobenfeld .
Martin Feuling , Stiftungsverwalter .

1 Gehilfe , 1 Bureaudiener, zugleich Mitterer .

III . Oberrath der Iſraeliten .

Der Oberrath der Iſraeliten iſt eine Staatsbehörde , welche unterdem Miniſterium des Innern die beſonderen Angelegenheiten der Iſrae⸗liten leitet .

Derſelbe beſteht unter dem Vorſitz eines landesherrlichen Kommiſſärsaus 4 weltlichen und 1 theologiſchen Mitglied , die ſämmtlich von demGroßherzog ernannt werden . Zu den beſonderen Angelegenheiten derIſraeliten gehören ihre kirchlichen Angelegenheiten , einſchließlich der Re—ligionsſchulen .
Für die Entſcheidung eigentlicher Religionsfragen werden zu demOberrath noch 2 Rabbiner zugezogen (Religionskonferenz) und die welt⸗lichen Mitglieder haben dabei nur eine berathende Stimme .

Landesherrlicher Kommiſſär :
Auguft Joos , Miniſterialrath ( . o. ).

Adminiſtrationskonferenz.
Dr . Leopold Ladenburg , Oberrath , Anwalt in Mannheim .Baruch Kaufmann Oberrath in Konſtanz .„ 0
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Dr . Sigmund Homburger , Oberrath , prakt . Arzt in Karls⸗

ruhe . SP3a .
Benjamin Willſtätter , Oberrath zugleich Sekretär . Sza .

1 Dekopiſt zugleich Bureaudiener .

Religionskonferenz .

Sämmtliche Mitglieder der Adminiſtrationskonferenz , ſodann noch weiter :

Dr . Bernhard Friedmann , Stadtrabbiner in Mannheim .
15 Bezirksrabbiner .
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